
EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! Ist es Zufall, dass das Thema Religionsfreiheit in diesem und im letzten Jahr so in

die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt ist und müssen wir künftig immer häufiger
damit rechnen, dass staatliches Recht und religiöse Überzeugung miteinander in
Konflikt geraten? Verschärft wird die Debatte dadurch, dass es meist nicht Erwach-
sene sind, die ihre Religionsfreiheit ausüben, sondern Eltern, die für ihre Kinder z.T.
irreparable Entscheidungen treffen, die mit unseren gesetzlichen Leitbildern nicht
(mehr) vereinbar sind oder sogar die staatliche Pflicht zur Gefahrenabwehr auslösen.

Zunächst war es das Thema Beschneidung, das durch eine Entscheidung des Landge-
richts Köln im Mai 2012 in die öffentliche Debatte gerückt ist, nachdem bis dahin die
Brisanz dieses Eingriffs in die körperliche Unversehrtheit nur in einem sehr begrenz-
ten fachlichen Diskurs diskutiert worden war. Der Gesetzgeber hat dann auffallend
schnell das „Gesetz über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des
männlichen Kindes“ verabschiedet. Ob es das Problem bzw. den Konflikt angemes-
sen löst, muss hier offen bleiben. Jetzt stand die Frage zur Debatte, welche Grenzen
der staatliche Erziehungsauftrag in der Schule der Religionsfreiheit setzt. Das Bundes-
verwaltungsgericht hat am 11.09.2013 eine Entscheidung der Vorinstanz bestätigt,
die eine muslimische Schülerin zur Teilnahme am koedukativen Schwimmunterricht
verpflichtet, sofern ihr die Möglichkeit eröffnet wird, hierbei einen sogenannten Bur-
kini zu tragen. Schließlich sorgt in Bayern die urchristliche Glaubensgemeinschaft
„Zwölf Stämme“ für Schlagzeilen: unter Verweis auf diverse Bibelstellen hält sich die
Sekte für berechtigt, ja verpflichtet, Kinder mit Weidenruten auf den nackten Po zu
schlagen. Erinnerungen an „Schläge im Namen des Herrn“ – eine Publikation von
Hans-Peter Wensierski aus dem Jahr 2006, die in Deutschland die Diskussion über
die Heimerziehung in den fünfziger und sechziger Jahren ins Rollen brachte – wer-
den wach. Das Bedrückende an dieser Nachricht ist, dass die Behörden einräumen
müssen, schon seit längerem von den Züchtigungen der Kinder gewusst zu haben.
Wie kann es sein, dass Amtsärzte und Schulpsychologen über Monate hinweg keine
Misshandlung festgestellt haben, obwohl sie der Sekte regelmäßig Kontrollbesuche
abgestattet haben, fragt die Süddeutsche Zeitung (11.09.2013). Es bedurfte erst ei-
ner mit Hilfe versteckter Kameras gefertigten TV-Reportage über die Prügel im Keller
der Sektengebäude, um die Öffentlichkeit wachzurütteln.

Auch die Religionsfreiheit wird im Grundgesetz nicht unbegrenzt gewährleistet. Auch
wenn Art. 4 GG – im Gegensatz zu anderen Grundrechten – keinen „Einschränkungs-
vorbehalt“ enthält, also anscheinend schrankenlos gewährleistet wird, ist in der Recht-
sprechung anerkannt, dass (auch) dieses Grundrecht verfassungsimmanente Schran-
ken enthält, also durch kollidierende Grundrechte begrenzt wird. Angesichts einer
Entwicklung zu einer multikulturellen Gesellschaft – wie sie zwar von vielen abgelehnt
wird, faktisch aber doch stattfindet – müssen sich Staat und Gesellschaft in Zukunft
noch stärker der Frage zuwenden, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen,
um Vielfalt zu gewährleisten bzw. zu tolerieren, und inwieweit es für ein friedliches
Zusammenleben eines gesellschaftlichen Konsenses über Grundwerte bedarf. Auch
Religions- und Glaubensgemeinschaften werden sich daran messen lassen müssen, ob
und inwieweit sie den Menschenrechten bzw. dem Menschenbild des Grundgesetzes
Rechung tragen. Bloße Verweise auf Zitate in der Bibel oder im Koran und deren wört-
liche Übersetzung legitimieren nicht zur Verletzung dieses Grundkonsenses. Insofern
darf auch von den Glaubensgemeinschaften erwartet werden, dass sie sich bei der
Auslegung ihrer heiligen Schriften einer historisch-kritischen Methode bedienen, wie
dies etwa in der evangelischen und der katholischen Kirche üblich ist. Der Staat darf
im Interesse seiner Bürger nicht davor zurückschrecken, dem Fundamentalismus Gren-
zen zu setzen. Ein friedliches Zusammenleben kann sich nicht auf die Achtung des
Andersseins beschränken. Es bedarf gemeinsamer Überzeugungen und Grundwerte.

Ihr

Reinhard Wiesner
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